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7. Da der Einspruch des Staatsanwalts die bereits ein
getretene Rechtskraft des mit ihm angefochtenen 
Konfliktkommissionsbeschlusses wieder beseitigt, 
schließt er der Sadie nach stets den Antrag auf 
einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung 
im Sinne der §§ 707, 719 ZPO in sich ein, auch wenn 
er nicht ausdrücklich gestellt wurde. Demgemäß 
hat das Kreisgericht die Zwangsvollstreckung unter 
Anwendung der genannten Bestimmungen einst
weilen einzustellen, wenn der Konfliktkommis
sionsbeschluß schon vor Einlegung des Einspruchs 
durch den Staatsanwalt für vollstreckbar erklärt 
worden ist. Führt der Einspruch des Staatsanwalts 
zur Aufhebung des Konfliktkommissionsbeschlusses, 
so wird die Vollstreckbarkeitserklärung gegen
standslos, ohne daß es ihrer ausdrücklichen Auf
hebung bedarf. Bereits eingeleitete Vollstreckungs
handlungen sind durch Beschluß des Kreisgerichts 
aufzuheben. Die einstweilige Einstellung der 
Zwangsvollstreckung ist durch Beschluß des Kreis
gerichts aufzuheben, wenn der Einspruch des 
Staatsanwalts gegen den Konfliktkommissions
beschluß nicht zum Erfolg geführt hat. Ist die 
Zwangsvollstreckung schon vor Einlegung des Ein
spruchs durch den Staatsanwalt beendet worden, so 
hat der zunächst Berechtigte dem zunächst Ver
pflichteten das Erlangte entsprechend §§ 812 ff. BGB 
herauszugeben, soweit das Kreisgericht zu einem 
vom Beschluß der Konfliktkommission abweichen
den Ergebnis kommt.
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das Kreisgericht seine eigene Entscheidung zu über
prüfen und gegebenenfalls zu ändern hätte, was 
nach den Bestimmungen der Arbeitsgerichtsordnung 
— vom Fall der Wiederaufnahme des Verfahrens 
abgesehen — nicht zulässig ist.

6. Haben die Beteiligten den Konfliktkommissions
beschluß nicht mit der Klage (Einspruch) ange- 
fochten und legt der Staatsanwalt auf Grund des 
ihm zustehenden Rechts nach Ablauf der für sie 
geltenden 14tägigen Anfechtungsfrist beim zustän
digen Kreisgericht Einspruch gegen den Beschluß 
der Konfliktkommission ein, so wird die zunächst 
eingetretene Rechtskraft des Konfliktkommissions
beschlusses wieder beseitigt. Damit entfällt eine 
gemäß § 44 in Verbindung mit § 52 AGO unerläß
liche Voraussetzung für die Erteilung der Voll
streckbarkeitserklärung. Demzufolge ist das Ver
fahren über einen vor oder nach Einlegung des 
Einspruchs durch den Staatsanwalt von einem Be
teiligten gestellten Antrag auf Erklärung der Voll
streckbarkeit des Konfliktkommissionsbeschlusses, 
über den bis 'dahin noch nicht entschieden wurde, 
vom Kreisgericht gemäß § 33 AGO durch Beschluß 
auszusetzen. Nach der Beendigung des Verfahrens 
über den Einspruch des Staatsanwalts ist das Ver
fahren über die Vollstreckbarkeitserklärung fortzu
setzen. Der Antrag auf Vollstreckbarkeitserklärung 
des Konfliktkommissionsbeschlusses ist zurückzu
weisen, wenn auf den Einspruch des Staatsanwalts 
der Beschluß der Konfliktkommission aufgehoben 
wurde. Dem Antrag auf Vollstreckbarkeitserklärung 
des Konfliktkommissionsbeschlusses ist stattzu
geben, wenn der Einspruch des Staatsanwalts zu
rückgewiesen wurde und die Voraussetzungen für 
die Erteilung der Vollstreckbarkeitserklärung vor
liegen.
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